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RS OGH 1982/2/11 7Ob2/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1982

Norm

VersVG §61

Rechtssatz

Die Vorhersehbarkeit der Gefahr des Eintrittes des Versicherungsfalles oder einer Vergrößerung der Gefahr ist als

Tatbestandsmerkmal jeder Fahrlässigkeit nur eine von mehreren Voraussetzungen der groben Fahrlässigkeit

(Klarstellung zu 7 Ob 252/74 ua).

Entscheidungstexte

7 Ob 2/82
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